
Man soll den Wert eines Menschen nicht nach den großen Eigenschaften betrachten, die er hat, 
sondern nach dem Gebrauch, den er von ihnen macht. 

François VI. de La Rochefoucauld; 1613 – 1680, französicher Moralist, Aphoristiker 

 
 

Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, 
Arbeits- und Sozialrecht 

- für freie Berufe -  
 

IV/2010 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. Handlungsempfehlungen und Gestal-
tungshinweise zum Jahresende 2010 

2. Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011  
aufbewahren 

3. Das Jahressteuergesetz 2010 
4. Rückwirkende Steuerrechtsänderungen 

vom BVerfG verworfen 
5. 1-%-Regelung gilt nur für tatsächlich zur 

privaten Nutzung überlassene Dienstwa-
gen 

6. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
aus Kapitalleistungen einer betrieblichen 
Lebensversicherung 

7. Vom Finanzamt geleistete Zinsen auf Ein-
kommensteuererstattungen sind nicht  
zu versteuern 

8. Anschaffungskosten und Abschreibung 
bei dachintegrierten Fotovoltaikanlagen 

9. Der EuGH entschärft den Vorsteuerabzug 
aus Rechnungen 

10. Auswirkungen durch Änderung des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch bei den Mini-
jobs 

11. Urlaubsabgeltung bei Krankheit 
12. Grundstücksvermieter haftet für Abfallge-

bühren des Mieters 
13. Diskriminierung eines Stellenbewerbers 

wegen seines Alters 
14. Anspruch auf Zulagen bei Beurlaubung 

aufgrund einer Schwangerschaft 
15. Begriff „Vorführwagen“ gibt keinen Rück-

schluss auf Alter 
16. Gesetz zur europaweiten Vollstreckung 

von Geldstrafen und Geldbußen in Kraft 
getreten 

 
 

 
 
• Basiszinssatz / Verzugszinssatz 
• Verbraucherpreisindizes 



1. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2010 
 
In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine und wichtige Informationen kurz zu-
sammen, über die Sie einmal nachdenken und mit uns sprechen sollten. 
 
• Termin15.12.2010! Ggf. Verlustbescheinigung bei der Bank beantragen: In der Verlustbeschei-

nigung werden Verluste ausgewiesen, die bankseitig nicht mit den während des Kalenderjahres er-
zielten abzugspflichtigen Kapitalerträgen verrechnet werden konnten. Befinden sich Depots und 
Konten bei unterschiedlichen Banken, ist der Bankkunde selbst für den Ausgleich über die Steuerer-
klärung verantwortlich. Die Verlustbescheinigung für das laufende Jahr ist bis spätestens 15.12.2010 
zu beantragen. Ob ein solcher Antrag für Sie sinnvoll ist, sollten Sie mit uns vorher besprechen. 

 
• Geringwertige Wirtschaftsgüter – Neuregelung bei der AfA seit 1.1.2010: Steuerpflichtige mit 

Gewinneinkünften mussten sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die sie seit dem 
1.1.2008 mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 € angeschafft oder hergestellt 
haben, sofort abschreiben. Lag der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 €, mussten die Wirt-
schaftsgüter in einem Sammelposten zusammengefasst und unabhängig von der Verbleibensdauer im 
Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden.  

 
Nur noch die Bezieher von Überschusseinkünften (wie z. B. aus nicht selbstständiger Arbeit oder aus 
Vermietung und Verpachtung) hatten die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € im 
Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben.  
 
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führt bei den Gewinneinkünften für Wirtschaftsgüter, die ab 
dem 1.1.2010 angeschafft oder hergestellt werden, eine Wahlmöglichkeit ein.  

 
• Sofortabschreibung: Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung voll abgeschrieben werden. Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, sind 
GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei 
denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer für die 
Sofortabschreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die allgemeinen 
Abschreibungsregelungen. 

 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 150 € und unter 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann 
nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden.  
 
Neu ist hier, dass der Unternehmer auch Wirtschaftsgüter unter 150 € in den Sammelposten aufneh-
men kann und nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abschreiben muss. 
 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den Sammel-
posten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 € nur 
einheitlich ausgeübt werden kann.  

 
• Degressive Abschreibung läuft Ende 2010 aus: Die Bundesregierung hat die degressive Abschrei-

bung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von maximal 25 % ab dem 
1.1.2009 wieder eingeführt. Sie kann für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die ab 
diesem Datum angeschafft oder hergestellt werden, und war auf zwei Jahre befristet. Diese Regelung 
läuft zum Jahresende 2010 aus.  
 
Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren verringern den zu versteuern-
den Gewinn stärker als bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also i. d. R. beson-
ders, weil vor allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis mit weniger Steuern be-
lastet wird. In der Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung der 
degressiven Abschreibung von Vorteil ist. 



 
• Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen 

profitieren neben der degressiven Abschreibung auch von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei 
Bilanzierenden von 235.000 € auf 335.000 € bzw. von 125.000 € auf 175.000 € bei Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft für die Jahre 2009 und 2010 angehoben. Die Gewinngrenzen bei Einnah-
me-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetzgeber von 100.000 € auf 200.000 €.  

 
Der Vorteil: Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel Maschinen angeschafft, können 
insgesamt neben der degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 25 % im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zusätzlich Sonderabschreibungen in 
Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Ein Unternehmer kann also im 
ersten Jahr der Anschaffung bis zu 45 % (bei Anschaffung im Januar) als Betriebsausgabe gewinn-
mindernd geltend machen. Er kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderab-
schreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Bitte beachten Sie! Wird die Investition im Jahr 2011 durchgeführt, kommen wieder die niedrigeren 
Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen zum Tragen.  

 
• Investitionsabzugsbetrag: Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Vor-
aussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter 
Betriebsgrößenmerkmalen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten außerbilanziell gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbe-
trag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht überstei-
gen.  

 
Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte Anschaffung/Herstellung und die spä-
ter tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung des Investitions-
abzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür 
werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen.  
 
Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2011 eine Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2010 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 
% (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinn-
mindernd auswirkt. 
 
Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-
schreibungen auf 30.000 € vermindern, um die erforderliche außerbilanzielle Hinzurechnung aus-
zugleichen. Schafft er nunmehr im Januar des Jahres 2011 die Maschine an, kann er zusätzlich eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 
 
Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investi-
tionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirt-
schaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich be-
trieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des Weiteren muss der Steuer-
pflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner 
Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
angeben. Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen betriebli-
chen Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung 
ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 
 

• Geschenke an Geschäftsfreunde: Für die gute Zusammenarbeit bedanken sich am Jahresende Steu-
erpflichtige bei ihren Geschäftspartnern i. d. R. mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendun-
gen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, Geschäfts-
freunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände 



pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr 
mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Ab-
zugsmöglichkeit in vollem Umfang. Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht die Finanz-
verwaltung davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-
nungspflicht der Namen der Empfänger. 
 
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % versteuern. Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unter-
richten. Von dieser Regelung sind dann auch Geschenke bis zu 35 € betroffen.  
 
Auch wenn der Wert des Geschenkes die 35-€-Grenze übersteigt, kann der Steuerpflichtige den Wert 
pauschal besteuern, und zwar bis zur genannten Grenze von 10.000 € im Jahr. Der Aufwand stellt 
jedoch keine Betriebsausgabe dar! 

 
• Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen Zu-

wendungen auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, so kann er eine besondere Pau-
schalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € 
pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % pauschal besteuert werden. Sie sind al-
lerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für seine Ar-
beitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen. 

 
• Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebs-

veranstaltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € (kein Bargeld!) einschließlich Um-
satzsteuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der Freigrenze 
ist der gesamte Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozialversiche-
rungspflichtig. Die Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteu-
ert werden; dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

 
• Dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen: Bis 

31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Veräußerungsgewinne unterschiedlich besteuert. 
So blieben z. B. private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb der ein-
jährigen Haltefrist – steuerfrei. Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaffungskosten 
zum Kaufzeitpunkt sollten alle Kaufbelege von Wertpapieren sowie die Depotauszüge aufbewahrt 
werden. So kann auch in (ferner) Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem Kaufpreis welches 
Wertpapier zu welchem Zeitpunkt erworben wurde. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn 
Wertpapiere vor dem 31.12.2008 gekauft wurden, deren Veräußerungsgewinne steuerfrei blei-
ben. Aber auch beim Wechsel der depotführenden Bank können diese Unterlagen erhebliche steuer-
liche Bedeutung haben. 

 
 
2. Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011 aufbewahren 
 
Im Jahressteuergesetz 2008 wurde festgelegt, dass sich Arbeitnehmer ab 2011 nicht mehr um die 
Lohnsteuerkarte zu kümmern brauchen. Sie teilen dem Arbeitgeber nur einmalig die steuerliche Identi-
fikationsnummer und das Geburtsdatum mit, der dann die für die Lohnsteuer relevanten Daten beim 
Bundeszentralamt für Steuern in Bonn elektronisch abrufen kann. 
 
Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2011 vorgesehene Einführung der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale wird auf das Kalenderjahr 2012 verschoben. Bitte beachten Sie deshalb, dass die 
Lohnsteuerkarte 2010 mit den eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmalen auch für den Steuer-
abzug vom Arbeitslohn ab 1.1.2011 bis zur erstmaligen Anwendung der elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale gilt.  
 



In diesem Übergangszeitraum hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 während des Dienstver-
hältnisses aufzubewahren, er darf sie nicht vernichten! Die darauf enthaltenen Eintragungen (z. B. 
Freibeträge) gelten unabhängig vom Gültigkeitsbeginn einmalig auch für 2011 weiter. 
 
Wird im Jahr 2011 erstmalig eine Lohnsteuerkarte benötigt, stellt das zuständige Finanzamt auf Antrag 
eine Ersatzbescheinigung aus. Ausgenommen hiervon sind ledige Arbeitnehmer, die im Jahr 2011 ein 
Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis beginnen. Hier kann der Arbeitgeber die Steuerklasse 
I unterstellen, wenn der Arbeitnehmer seine steuerliche Identifikationsnummer, sein Geburtsdatum so-
wie die Religionszugehörigkeit mitteilt und gleichzeitig schriftlich bestätigt, dass es sich um das erste 
Dienstverhältnis handelt. Der Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers als Beleg zum Lohnkon-
to aufzubewahren. 
 
Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung auf der Lohnsteuerkarte 2010 erteilt und dem Arbeit-
nehmer herausgegeben, so hat er bei fortbestehendem Dienstverhältnis die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
der Lohnsteuerkarte 2010 im Übergangszeitraum 2011 weiter anzuwenden. 
 
Anmerkung: Für sämtliche Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 für Zeiträume ab 1.1.2011 ist 
ausschließlich das Finanzamt und nicht mehr die Gemeinde zuständig. Dazu gehören z. B. die Eintra-
gung von Kindern und Freibeträgen sowie alle Änderungen der Lohnsteuerklassen.  
 
 
3. Das Jahressteuergesetz 2010 
 
Der Bundestag hat das Jahressteuergesetz 2010 (JStG) am 28.10.2010 in 2. und 3. Lesung verabschie-
det. Zu den vielen in den vergangenen Ausgaben bereits erwähnten vorgesehenen Änderungen im Steu-
errecht sind noch weitere hinzugekommen.  
 
So wird der Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer in 
Höhe von bis zu 1.250 € wieder zugelassen, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  
 
Die erst kürzlich vom Bundesfinanzhof ergangene Entscheidung, wonach gesetzliche Zinsen, die das 
Finanzamt aufgrund von Einkommensteuererstattungen an den Steuerpflichtigen zahlt, nicht der Ein-
kommensteuer unterliegen, wird durch das JStG geändert, sodass sie wieder zu versteuern sind. Nicht in 
das Gesetz aufgenommen wurde eine Verschärfung bei den strafbefreienden Selbstanzeigen. 
 
Über die einzelnen Neuregelungen informieren wir Sie in den nächsten Ausgaben bei Vorliegen der 
endgültigen Gesetzesfassung. 
 
 
4. Rückwirkende Steuerrechtsänderungen vom BVerfG verworfen 
 
Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002, das am 9.11.1998 in den Bundestag eingebracht 
und am 31.3.1999 verkündet wurde, traten einige Gesetzesänderungen – teilweise rückwirkend – in 
Kraft. Dazu gehörten:  
 
• die Kürzung der Entlastung von Entschädigungen für entgangene Einnahmen durch den Er-

satz der Versteuerung mit dem halben durchschnittlichen Steuersatz durch die sog. Fünftelre-
gelung 

• die Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsgeschäften von 2 auf 10 
Jahre und  

• die Absenkung der Beteiligungsquote bei der Besteuerung privater Veräußerungen von Kapi-
talanteilen von 25 % auf 10 % 

 



Das Bundesverfassungsgericht (BVerG) hat mit Datum vom 7.7.2010 entschieden, dass die Regelungen 
wegen Verstoßes gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes teilweise verfas-
sungswidrig sind.  
 
Anmerkung: Das BVerG hält nicht die Gesetzesänderungen als solche – also die Einführung der Fünf-
telregelung oder die Verlängerung der Spekulationsfrist oder die Absenkung der Beteiligungsquote – für 
verfassungswidrig. Sie liegen im Ermessen des Gesetzgebers und seien nicht zu beanstanden. Lediglich 
die „Rückwirkung“ der betreffenden Regelungen seien verfassungswidrig. Nachdem die Erläuterungen 
zu den Regelungen im Einzelnen – insbesondere die zeitliche Zuordnung und der daraus resultierende 
Handlungsbedarf – den Rahmen dieses Rundschreibens  sprengen würden, bitten wir betroffene Steuer-
pflichtige, sich umgehend von uns beraten zu lassen. 
 
 
5. 1-%-Regelung gilt nur für tatsächlich zur privaten Nutzung 

überlassene Dienstwagen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 21.4.2010 entschieden, dass die 1-%-Regelung nur gilt, 
wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung über-
lässt. Aus der Bereitstellung eines Fahrzeugs zu betrieblichen Zwecken kann nicht aufgrund eines An-
scheinsbeweises darauf geschlossen werden, dass das Fahrzeug vom Arbeitnehmer auch privat genutzt 
wird. 
 
In dem Streitfall betrieb ein Steuerpflichtiger eine Apotheke mit Arzneimittelherstellung. Zur Beleg-
schaft gehörte auch der Sohn des Apothekers. Er bezog auch das höchste Gehalt. Im Betriebsvermögen 
befanden sich 6 Kfz, die für betriebliche Fahrten zur Verfügung standen. Fahrtenbücher wurden nicht 
geführt. Das Finanzamt ging davon aus, dass der Sohn das teuerste Kfz auch privat nutzte. Es setzte dies 
als steuerpflichtigen Sachbezug mit der 1-%-Regelung an und erließ gegen den Kläger einen Lohnsteu-
erhaftungsbescheid. Der Apotheker machte dagegen geltend, dass die Mitarbeiter und auch sein Sohn 
die betrieblichen Kfz nur betrieblich genutzt hätten und die Privatnutzung arbeitsvertraglich verboten 
sei.  
 
Der BFH entschied zugunsten des Steuerpflichtigen, dass die Anwendungsvoraussetzungen der 1-%-
Regelung, nämlich dass der Arbeitgeber eines der für Betriebszwecke vorgehaltenen Fahrzeuge seinem 
Sohn zur privaten Nutzung überlassen habe, nicht festgestellt wurden. Steht eine solche Kraftfahr-
zeugüberlassung zur privaten Nutzung nicht fest, kann diese fehlende Feststellung nicht durch 
den Anscheinsbeweis ersetzt werden. Es gibt weder einen Anscheinsbeweis dafür, dass dem Ar-
beitnehmer ein Dienstwagen aus dem arbeitgebereigenen Fuhrpark zur Verfügung steht, noch 
dass er ein solches Fahrzeug unbefugt auch privat nutzt.  
 
 
6. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus Kapitalleistungen einer 

betrieblichen Lebensversicherung 
 
Betriebliche Altersversorgungen erfreuen sich großer Beliebtheit, auch weil sie steuerlich vorteilhaft 
sein können. Kommt es jedoch zur Auszahlung, stellt sich die Frage, ob und wenn in welchem Umfang 
die Leistung aus der Versicherung auch der Kranken- und Pflegeversicherung unterliegt.  
 
Renten der „betrieblichen Altersversorgung“ sind der Altersrente vergleichbare Einnahmen, aus denen 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner abgeführt werden. Das gilt seit dem 1.1.2004 
auch dann, wenn eine nicht regelmäßig wiederkehrende Leistung vor Eintritt des Versicherungsfalls 
vereinbart oder zugesagt worden war.  
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich in zwei unterschiedlich gelagerten Fällen mit der Fra-
ge befasst, ob die Erhebung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen auch bei Leistungen aus 
einer vom Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers geschlossenen Kapitallebensversicherung verfas-
sungskonform ist, wenn deren Prämien teilweise vom Arbeitnehmer selbst entrichtet wurden.  



 
In den entschiedenen Fällen hatte der jeweilige Arbeitgeber zugunsten der Arbeitnehmer eine Betriebs-
rente im Wege der Direktversicherung als Kapitallebensversicherung abgeschlossen und zunächst selbst 
die Versicherungsbeiträge an den Versicherer entrichtet. In beiden Fällen übernahmen die Arbeitnehmer 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis die Prämienzahlung an den Versicherer. Während 
aber im ersten Fall der frühere Arbeitgeber Versicherungsnehmer blieb, übertrug im zweiten Fall der 
Arbeitgeber alle Rechte aus dem Versicherungsvertrag auf den Arbeitnehmer als neuen Versicherungs-
nehmer.  
 
Das BVerfG kam im ersten Fall zu dem Entschluss, dass es mit dem allgemeinen Gleichheitssatz ver-
einbar ist, dass eine Leistung aus einer stets vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer geführten 
Direktversicherung der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung auch dann unterliegt, 
wenn sie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Eigenleistungen des versicherten Arbeitneh-
mers finanziert worden ist.  
 
Im zweiten Fall hat das BVerfG dagegen festgestellt, dass die vorausgehende Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, soweit sie auch diejenigen Kapitalleis-
tungen der Beitragspflicht unterwirft, die auf Beiträgen beruhen, die ein Arbeitnehmer nach Beendigung 
seiner Erwerbstätigkeit auf den Lebensversicherungsvertrag unter Einrücken in die Stellung des Ver-
sicherungsnehmers eingezahlt hat. Denn mit der Vertragsübernahme durch den Arbeitnehmer ist der 
Kapitallebensversicherungsvertrag vollständig aus dem betrieblichen Bezug gelöst worden und unter-
scheidet sich hinsichtlich der dann noch erfolgenden Einzahlungen nicht mehr von anderen privaten 
Lebensversicherungen.  
 
Der Verstoß gegen den Gleichheitssatz ist vorliegend sehr intensiv, weil die Beitragsbelastung mit dem 
vollen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung erheblich ist. 
 
 
7. Vom Finanzamt geleistete Zinsen auf Einkommensteuererstattungen sind 

nicht zu versteuern 
 
Gesetzliche Zinsen, die das Finanzamt (FA) aufgrund von Einkommensteuererstattungen an den Steuer-
pflichtigen zahlt (sog. Erstattungszinsen), unterliegen nicht der Einkommensteuer. Das hat der Bundes-
finanzhof mit Urteil vom 15.6.2010 entschieden und damit seine frühere Rechtsprechung teilweise ge-
ändert. 
 
Bis 1999 konnten Nachzahlungszinsen, die der Steuerpflichtige an das FA zu zahlen hatte, als Sonder-
ausgaben abgezogen werden. Nachdem diese Regelung ersatzlos entfallen war, mussten die Erstattungs-
zinsen nach wie vor versteuert werden, während die Nachzahlungszinsen nicht mehr abgezogen werden 
durften. Das war bei vielen Steuerpflichtigen auf Unverständnis gestoßen. Nach der Änderung der 
Rechtsprechung sind nun gesetzliche Zinsen, die im Verhältnis zwischen Steuerpflichtigen und FA für 
Einkommensteuernachzahlungen oder -erstattungen entstehen, insgesamt steuerrechtlich unbeachtlich.  
 
Anmerkung: Durch eine Änderung des Einkommensteuergesetzes im Rahmen des JStG 2010 werden 
die sog. Erstattungszinsen wieder versteuert. Inwieweit diese Regelung auf Dauer Bestand haben wird, 
ist in der Fachwelt jedoch umstritten. 
 
 
8. Anschaffungskosten und Abschreibung bei dachintegrierten Fotovoltaikanlagen 
 
In letzter Zeit werden vermehrt Fotovoltaikanlagen errichtet, in denen die Solarmodule nicht auf die 
vorhandene Dacheindeckung aufgesetzt, sondern in Form von Dachziegeln mit eingebauten Fotovol-
taikmodulen eingesetzt werden. Solche Anlagen sind genau wie Solarmodule, die auf eine Dacheinde-
ckung aufgesetzt werden, keine unselbstständigen Bestandteile des Gebäudes, sondern selbstständige, 
vom Gebäude losgelöste bewegliche Wirtschaftsgüter. 
 



Diese Anlagen erfüllen gleichzeitig zwei Funktionen. Einerseits schützen sie das Gebäude vor Witte-
rungseinflüssen, andererseits dienen sie unmittelbar der Stromerzeugung (Gewerbebetrieb).  
Dachintegrierte Fotovoltaikanlagen sind im Ergebnis ertragsteuerlich mit den sog. Aufdachanlagen 
gleich zu behandeln, sodass sich folgende steuerliche Konsequenzen ergeben: 
 

• Die Aufwendungen für die dachintegrierte Fotovoltaikanlage, bei Solardachziegeln nur die Aufwen-
dungen für das Fotovoltaikmodul, sind Anschaffungs-/Herstellungskosten für ein eigenes, abnutzba-
res und bewegliches Wirtschaftsgut, das als notwendiges Betriebsvermögen dem Gewerbebetrieb 
„Stromerzeugung“ zuzurechnen ist. Es ist  auf 20 Jahre abzuschreiben. Die Behandlung als selbst-
ständiges Wirtschaftsgut gilt unabhängig davon, ob die Anlage im Zuge der Neuerrichtung eines Ge-
bäudes oder im Zuge einer Dachsanierung angeschafft bzw. hergestellt wird.  
 

Nicht zur Fotovoltaikanlage, sondern zum Gebäude gehört dagegen die Dachkonstruktion. Die dar-
auf entfallenden Aufwendungen sind daher dem Gebäude entweder als Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten oder als Erhaltungsaufwendungen zuzurechnen. 

 

• Für die geplante Anschaffung der Anlage kann – unter weiteren Voraussetzungen – ein Investitions-
abzugsbetrag gebildet werden, wenn die übrigen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. 

 

• Sonderabschreibungen sind für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Anlage ebenso mög-
lich wie – bei Anschaffung bis 31.12.2010 – degressive Absetzungen für Abnutzung. 

 

Anmerkung: Die vorstehend dargestellten Grundsätze sind auch auf sog. Blockheizkraftwerke anzu-
wenden, die Strom und Wärme erzeugen. Die bisher von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, 
Blockheizkraftwerke seien unselbstständige Gebäudeteile, wenn die erzeugte Energie überwiegend im 
Gebäude verwendet wird, ist damit überholt. 
 
 
9. Der EuGH entschärft den Vorsteuerabzug aus Rechnungen 
 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug zugelassen wird, sind neben anderen Angaben in der Rech-
nung auch der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung anzugeben. Sobald diese Angabe nicht 
oder nicht richtig gemacht ist, lässt die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt 
(bzw. in dem Besteuerungszeitraum) zu, in dem die Rechnung vom Rechnungsaussteller berichtigt bzw. 
vervollständigt wird. Die Berichtigung einer Rechnung wirkt demnach nicht zum Zeitpunkt der Steuer-
entstehung. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 15.7.2010 entschieden, dass eine Rechnung, 
die ein falsches Datum des Abschlusses der Dienstleistung aufweist, bei der aber die übrigen Vorausset-
zungen erfüllt sind, zum Vorsteuerabzug zuzulassen ist, wenn der Steuerpflichtige der Finanzbehörde 
vor Erlass ihrer Entscheidung eine berichtigte Rechnung zugeleitet hat, in der das zutreffende Datum 
des Abschlusses der Dienstleistung vermerkt war, auch wenn diese Rechnung und die dazugehörige 
aufhebende Gutschrift keine fortlaufende Nummerierung aufweisen. 
 
Der EuGH geht in seiner Entscheidung nach Meinungen in der Fachliteratur anscheinend von einer 
Rückwirkung aus. In der Praxis stellt sich die Beschaffung einer Gutschrift und entsprechend neuer 
Rechnung, die meistens nach einer Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung erfolgen muss und i. d. 
R. erst viele Jahre später angefordert wird, oft als schwierig, wenn nicht gar als unmöglich heraus. Nach 
gängiger Praxis wird der Vorsteuerabzug rückgängig gemacht. Es entstehen zusätzlich zur Nachforde-
rung der Steuer auch noch Nachzahlungszinsen.  
 
Anmerkung: Trotz des positiven Urteils des EuGH sollten grundsätzlich alle Rechnungen, bei denen 
der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden soll, unverzüglich auf die Vollständigkeit der Angaben 
geprüft und im Bedarfsfalle eine Berichtigung verlangt werden, um bei späteren Betriebsprüfungen 
vorprogrammierten Ärger bis hin zum Versagen des Vorsteuerabzugs zu vermeiden. 
 
 



10. Auswirkungen durch Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
bei den Minijobs 

 
Nach gesetzlicher Regelung sind mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen (sog. Minijobs), meh-
rere kurzfristige Beschäftigungen sowie Minijobs – mit Ausnahme eines Minijobs – und nicht geringfü-
gige versicherungspflichtige Beschäftigungen zusammenzurechnen. 
 
Wird bei der Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen festgestellt, dass die Voraussetzungen 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt Versicherungspflicht mit dem 
Tag ein, an dem die Entscheidung über die Versicherungspflicht bekannt gegeben wird.  
Hieraus ergeben sich vier zu beachtende Grundsätze: 
 
• Geringfügige Beschäftigungen der gleichen Art sind zusammenzurechnen. 
• Sobald eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung vorliegt, bleibt die erste daneben ausgeübte 

geringfügig entlohnte Beschäftigung stets versicherungsfrei. 
• Kurzfristige Beschäftigungen können neben einer geringfügig entlohnten oder einer mehr als gering-

fügigen Beschäftigung versicherungsfrei ausgeübt werden. 
• Aufgedeckte Mehrfachbeschäftigungen werden zukunftsorientiert umgestellt, sofern nicht Vorsatz 

bzw. grobe Fahrlässigkeit seitens des Arbeitgebers vorliegt. 
 
Versäumt es also der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig, den Sachverhalt für die versi-
cherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung aufzuklären, so tritt die Versicherungspflicht 
rückwirkend ein. 
 
Bisheriges Verfahren: Seit August 2009 verschickte die Minijob-Zentrale anstelle von Bescheiden nur 
„wichtige Mitteilungen“, wenn sich bei der Zusammenrechnung von einzelnen Beschäftigungen heraus-
stellte, dass kein Minijob vorliegt.  
 
Gesetzesänderung: Durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch wird klargestellt, dass die Befugnis, 
einen feststellenden Verwaltungsakt zu erlassen, bei der Minijob-Zentrale liegt, auch wenn das Über-
schreiten der Arbeitsentgeltgrenzen zum Entfallen der Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäfti-
gung führt. 
 
Auswirkung: Die Minijob-Zentrale erlässt daher ab sofort wieder „Feststellungsbescheide“, in denen 
sie Arbeitgebern den Tag des Beginns der versicherungspflichtigen Beschäftigung bei der zuständigen 
Krankenkasse mitteilt und sie auffordert, die Abmeldung der versicherungsfreien geringfügigen Be-
schäftigung bei der Minijob-Zentrale mit dem Vortag vorzunehmen. Sollten Sie solche Bescheide erhal-
ten, sind diese zu prüfen und ggf. anzufechten. 
 
 
11. Urlaubsabgeltung bei Krankheit 
 
Nach den deutschen Rechtsvorschriften erlosch der Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Jahres-
urlaub am Ende des Kalenderjahrs, spätestens am Ende eines Übertragungszeitraums, der i. d. R. 3 Mo-
nate beträgt. War der Arbeitnehmer bis zum Ende dieses Zeitraums arbeitsunfähig, musste der nicht 
genommene bezahlte Jahresurlaub am Ende des Arbeitsverhältnisses nicht finanziell abgegolten werden. 
 
Der Europäische Gerichtshof stellte jedoch in seiner Entscheidung vom 20.1.2009 fest, dass ein Arbeit-
nehmer, der während des gesamten Bezugszeitraums und über den festgelegten Übertragungszeitraum 
hinaus krankgeschrieben ist, keine Möglichkeit hat, in den Genuss seines bezahlten Jahresurlaubs zu 
kommen. Das gilt auch für einen Arbeitnehmer, der während eines Teils des Bezugszeitraums gearbeitet 
hat, bevor er krankgeschrieben wurde. 
 
Die Vergütung, auf die ein Arbeitnehmer Anspruch hat, der nicht in der Lage war, seinen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub vor dem Ende des Arbeitverhältnisses auszuüben, ist demnach in der Weise zu 
berechnen, dass der Arbeitnehmer so gestellt wird, als hätte er diesen Anspruch während der Dauer 



seines Arbeitsverhältnisses ausgeübt. Maßgebend für die Berechnung der finanziellen Vergütung ist das 
gewöhnliche Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers, das während der dem bezahlten Jahresurlaub entspre-
chenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist. 
 
Anmerkung: Mit der Entscheidung wurde das Prinzip der Befristung des Urlaubsanspruchs im deut-
schen Arbeitsrecht aufgeweicht. Dies führt zu erheblichen Mehrbelastungen für Arbeitgeber. Insbeson-
dere bei Langzeitkranken können sich Urlaubsansprüche über Jahre hinweg anhäufen. 
 
 
12. Grundstücksvermieter haftet für Abfallgebühren des Mieters   
 
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat in seinem Urteil vom 24.6.2010 entschieden, dass der Vermieter 
eines Hausgrundstücks für die Abfallgebühren seines Mieters in Anspruch genommen werden kann.  
 
Für die Bestellung von Abfallcontainern zur Entsorgung von Sperrmüll durch den Mieter setzte ein 
Landkreis rund 830 € fest, die er bei dem Mieter nicht beitreiben konnte. Die Familie lebt von Sozial-
leistungen. Sodann setzte der Kreis die Abfallgebühren gegenüber dem Vermieter als Eigentümer fest. 
Nach erfolglosem Widerspruch erhob der Vermieter Klage beim Verwaltungsgericht mit der Begrün-
dung, dass er nicht verpflichtet sei, die Gebühren seines Mieters zu tragen. 
 
Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Nach der Abfallgebührensatzung des Kreises habe die Kreisver-
waltung die Abfallgebühren zu Recht bei dem Vermieter erhoben. Die Satzung sehe ausdrücklich vor, 
dass auch der Eigentümer eines Grundstücks für Abfallgebühren hafte. Er sei für sein Grundstück ver-
antwortlich. Das Risiko, dass ein Mieter wirtschaftlich nicht hinreichend leistungsfähig ist, sei nicht von 
der Allgemeinheit zu tragen, sondern von dem Eigentümer als Vermieter. Unerheblich sei dabei, ob der 
Vermieter von der Abfallentsorgung gewusst habe und ob die Container auf dem Grundstück oder nur 
in dessen Nähe gestanden hätten. 
 
 
13. Diskriminierung eines Stellenbewerbers wegen seines Alters  
 
Eine Stellenausschreibung verstößt grundsätzlich gegen das Altersdiskriminierungsverbot, wenn ein 
„junger“ Bewerber gesucht wird.  
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall bewarb sich ein 1958 geborener Vollju-
rist im Jahre 2007 auf eine geschaltete Stellenanzeige in einer juristischen Fachzeitschrift. Ein Unter-
nehmen suchte für ihre Rechtsabteilung „zunächst auf ein Jahr befristet eine(n) junge(n) engagierte(n) 
Volljuristin/Volljuristen“. Der Jurist erhielt eine Absage, ohne zu einem Vorstellungsgespräch eingela-
den worden zu sein. Eingestellt wurde eine 33-jährige Juristin. Daraufhin verlangte der 1958 geborene 
Jurist von dem Unternehmen wegen einer unzulässigen Benachteiligung aufgrund seines Alters eine 
Entschädigung und Schadensersatz.  
 
Die Richter des BAG kamen hier zu dem Entschluss, dass die Stellenausschreibung gegen das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstieß. So verbietet das AGG beispielsweise, dass eine Stelle 
unter Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ausgeschrieben wird.  
 
Danach sind Stellen unter anderem „altersneutral“ auszuschreiben, wenn kein Rechtfertigungs-
grund für eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters vorliegt. Die unzulässige Stellenaus-
schreibung stellt ein Indiz dafür dar, dass der damals 49-jährige wegen seines Alters nicht eingestellt 
worden ist. Da das Unternehmen nicht darlegen konnte, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot vorgelegen hat, steht dem Juristen ein Entschädigungsanspruch zu. Einen Anspruch auf Scha-
densersatz hat er dagegen nicht, da er nicht dargelegt und bewiesen hat, dass er bei einer diskriminie-
rungsfreien Auswahl von dem Unternehmen eingestellt worden wäre. 
 
 
14. Anspruch auf Zulagen bei Beurlaubung aufgrund einer Schwangerschaft 



 
Aufgrund ihrer Schwangerschaft beurlaubten oder auf einem anderen Arbeitsplatz beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen stehen ihr monatliches Grundentgelt und die Zulagen zu, die an ihre berufliche Stellung 
anknüpfen. Dieses sind beispielsweise Zulagen, die ihnen aufgrund einer leitenden Position, der Dauer 
ihrer Betriebszugehörigkeit und ihrer beruflichen Qualifikationen zustehen.  
 
Zudem darf das Entgelt, das einer schwangeren Arbeitnehmerin, die vorübergehend auf einem anderen 
Arbeitsplatz beschäftigt wird, fortzuzahlen ist, jedenfalls nicht geringer sein als das Entgelt, das Arbeit-
nehmern gezahlt wird, die auf einem solchen Arbeitsplatz beschäftigt sind. Für die Dauer dieser Be-
schäftigung hat die schwangere Arbeitnehmerin nämlich grundsätzlich auch Anspruch auf die mit die-
sem Arbeitsplatz verbundenen Entgeltbestandteile und Zulagen. 
 
Auf Zulagen und Vergütungen, mit denen die Nachteile ausgeglichen werden sollen, die mit der Aus-
übung bestimmter Tätigkeiten unter besonderen Umständen verbunden sind, haben sie hingegen keinen 
Anspruch, wenn sie diese Tätigkeiten nicht tatsächlich ausüben. So hat beispielsweise  eine Flugbeglei-
terin, bei der die Nachteile der Arbeitszeitgestaltung im Luftverkehrssektor mit einer Zulage ausgegli-
chen werden, auf diese keinen Anspruch, wenn sie während der Schwangerschaft Bürotätigkeiten „am 
Boden“ zugewiesen bekommt. 
 
 
15. Begriff „Vorführwagen“ gibt keinen Rückschluss auf Alter 
 
In einem Fall aus der Praxis wurde von einem Autofahrer im Juni 2005 unter Verwendung eines Bestell-
formulars für gebrauchte Wohnmobile ein vom Verkäufer als Vorführwagen genutztes Wohnmobil 
gekauft. In dem Kaufvertrag waren der abgelesene Kilometerstand und die „Gesamtfahrleistung lt. Vor-
besitzer“ mit 35 km angegeben.  
In der Zeile „Sonstiges“ hieß es: „Vorführwagen zum Sonderpreis …“ Die Fahrzeugübergabe fand im 
Juli 2005 statt. Die Erstzulassung erfolgte auf den Autofahrer.  Im November 2005 erfuhr dieser auf 
einer Messe, dass es sich bei dem Wohnmobil um einen Aufbau aus dem Jahr 2003 handelte. Unter 
Berufung darauf erklärte er im März 2007 den Rücktritt vom Kaufvertrag und begehrte die Rückzahlung 
des Kaufpreises in Höhe von 64.000 € Zug um Zug gegen Rückübereignung des Wohnmobils.  
 
Der Bundesgerichtshof entschied hingegen in seinem Urteil vom 15.9.2010: Der Begriff „Vorführwa-
gen“ enthält keine Aussage über das Alter des Fahrzeugs. Die Tatsache, dass es sich bei dem im Jahr 
2005 als Vorführwagen verkauften Wohnmobil um einen Aufbau aus dem Jahr 2003 gehandelt hat, 
stellt daher keinen Sachmangel dar, der den Käufer zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigen würde.  
 
In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass unter einem Vorführwagen ein gewerblich genutztes 
Fahrzeug zu verstehen ist, das einem Neuwagenhändler im Wesentlichen zum Zwecke der Vorführung 
(Besichtigung und Probefahrt) gedient hat und noch nicht auf einen Endabnehmer zugelassen war. Die 
Beschaffenheitsangabe „Vorführwagen“ umfasst hingegen keine Vereinbarung über das Alter des 
Fahrzeugs oder die Dauer seiner bisherigen Nutzung als Vorführwagen.  
 
Soweit mit der Bezeichnung „Vorführwagen“ häufig die Vorstellung verbunden ist, dass es sich regel-
mäßig um ein neueres Fahrzeug handele, beruht dies allein darauf, dass ein Vorführwagen im Allgemei-
nen nur für kürzere Probefahrten genutzt wird und auch als Ausstellungsobjekt keiner größeren Abnut-
zung unterliegt. Ein Rückschluss auf das Alter des Vorführwagens kann angesichts dessen nur aufgrund 
besonderer Umstände des Einzelfalles gerechtfertigt sein. Derartige Umstände waren hier jedoch nicht 
gegeben. 
 
 
16. Gesetz zur europaweiten Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen 

in Kraft getreten 
 
Ziel des zum 28.10.2010 in Kraft getretenen Gesetzes ist die grenzüberschreitende Vollstreckung von 
Geldstrafen und Geldbußen in der Europäischen Union. Das gilt für Geldsanktionen, die in Deutschland 



verhängt werden, ebenso wie für ausländische Sanktionen. D. h. Entscheidungen anderer EU-
Mitgliedstaaten über die Verhängung von Geldstrafen und Geldbußen einschließlich Verfahrenskosten, 
Entschädigungen für das Opfer und Geldauflagen für Opferunterstützungsorganisationen sind jetzt 
grundsätzlich anzuerkennen und in Deutschland zu vollstrecken. Die Sanktionen können sich sowohl 
gegen natürliche als auch juristische Personen wie etwa Unternehmen richten. 
 
Für die Prüfung der Zulässigkeit, die Bewilligung und die Vollstreckung der Geldsanktionen ist grund-
sätzlich das Bundesamt für Justiz (BfJ) zuständig. Etwas anderes gilt dann, wenn eine Geldstrafe gegen 
Jugendliche oder gleichgestellte Heranwachsende vollstreckt werden soll. 
Ausländische Vollstreckungsersuche können jedoch durch das BfJ zurückgewiesen werden. 
 
Das gilt z. B. , wenn 
• die verhängte Geldsanktion einen Betrag von 70 € nicht erreicht, 
• die betroffene Person wegen der Tat im Inland verfolgt und gegen sie bereits eine verfahren-

sabschließende Entscheidung ergangen ist, 
• für die der Entscheidung zugrunde liegende Tat auch die deutsche Gerichtsbarkeit gegeben ist und 

die Vollstreckung nach deutschem Recht bereits verjährt ist, 
• die betroffene Person nach deutschem Recht aufgrund ihres Alters strafrechtlich nicht verantwortlich 

handelte (Strafunmündigkeit) oder strafrechtliche Immunität genießt, 
• im Falle eines schriftlichen Verfahrens die betroffene Person nicht über ihre Möglichkeiten zur An-

fechtung und bestehende Fristen informiert wurde, 
• im Falle von Abwesenheitsurteilen die betroffene Person nicht die Möglichkeit hatte, sich in einem 

mündlichen Termin zu äußern, 
• die betroffene Person in dem ausländischen Verfahren keine Gelegenheit hatte einzuwenden, für die 

der Entscheidung zugrunde liegende Handlung nicht verantwortlich zu sein, und sie dies gegenüber 
dem BfJ geltend macht. 

 
Gegen den Bewilligungsbescheid können die Betroffenen innerhalb einer Frist von zwei Wochen Ein-
spruch einlegen. 
Grundsätzlich wird die Festlegung der Geldsanktionshöhe in Deutschland akzeptiert; d. h. es können 
ausländische Bescheide vollstreckt werden, die in dieser Höhe für dasselbe Verhalten in Deutschland 
nicht ergangen wären. 
 
 
 

Besten Dank für das uns im Jahr 2010 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

 
 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 31.7.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: 
Oktober = 108,4; September = 108,3; August = 108,4; Juli = 108,4; 
Juni = 108,1; Mai = 108,0; April = 107; März = 108,0; Februar = 107,5; 
Januar = 107,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


